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RS UVS Niederösterreich 2002/11/05
Senat-WN-02-1024

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.11.2002

Rechtssatz

Hätte der Beschuldigte bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt die Verursachung eines Verkehrsunfalles mit

Sachschaden bemerken müssen, dann ist ihm Fahrlässigkeit vorzuwerfen. Ein Autoradio darf beim Lenken eines

Fahrzeuges nur mit einer solchen Lautstärke betrieben werden, dass die Aufmerksamkeit gegenüber dem

Verkehrsgeschehen nicht beeinträchtigt wird.

Zuletzt aktualisiert am

31.12.2008

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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